
Beitragsordnung der Interessengemeinschaft Epidermolysis Bullosa e. V. 
 

 

 

1. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 40,00 €. 

 

Möchte eine weitere Person – über 18 Jahre – Mitglied werden und aktives 

Stimmrecht ausüben, so ist eine Familienmitgliedschaft zu beantragen, 

soweit diese Person in der häuslichen Gemeinschaft lebt. Für jede zusätzliche 

Person beträgt der Beitrag 15,00 € jährlich. 

 

Ein Antrag auf Ermäßigung kann schriftlich begründet beim Vorstand eingereicht 

werden. 

 

2. Mitgliedsbeiträge sind spätestens bis 15.02. eines jeden Jahres ohne 

gesonderte Aufforderung zu zahlen. 

 

3. Eine erste Erinnerung erfolgt 6 Wochen nach Fälligkeit. 

 

4. Eine Mahnung erfolgt 6 Wochen nach der vorherigen Erinnerung. Sie muss 

eine Zahlfrist von 6 Wochen enthalten und auf die Möglichkeit des 

Ausschlusses hinweisen. Der Verein ist berechtigt, eine Mahngebühr von 

5,00 € zu berechnen. 

 

Hinweis: Mitgliedsbeiträge sind steuerlich nicht absetzbar, nur Spenden an die I.E.B.. 

Spendenquittungen werden ab 100,00 € ausgestellt. 
  

 

 


